
Erkunden der Tiefenschichten
Das Ungarische Kammerorchester und die chinesische Pianistin Sa Chen verleihen beim Oberallgäuer Meisterkonzert

in Fischen Werken von Bach bis Bartók Charakter. Dabei werden vor allem die langsamen Sätze zu Höhepunkten.

Von Klaus Schmidt

Fischen Musik mag jeder anders
empfinden. Manche sehen in Béla
Bartóks Divertimento für Streich-
orchester eher ein Stück „freundli-
cher Helligkeit“, begründet durch
persönliche „glückliche Umstän-
de“ in der Entstehungszeit. Doch
diese Entstehungszeit, kurz vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
im August 1939, lässt natürlich
auch eine etwas andere Sichtweise
zu. Und jene beflügelt das Hunga-
rian Chamber Orchestra, das Un-
garische Kammerorchester, bei
seinem Oberallgäuer Meisterkon-
zert bei der Sonthofer Gesellschaft
„Freunde der Musik“ im Kurhaus
Fiskina in Fischen.

Unheimlich und unheilschwan-
ger hebt der zweite Satz, ein „Molto
adagio“, an. Und dieser Charakter
durchzieht den ganzen Satz. Er
scheint im historischen Rückblick
wie eine Vorahnung des Schre-
ckens, der bevorsteht. Um dieses

Zentrum gruppieren sich zwei
schnelle Sätze, von denen der erste
Satz zwar elegant an alte tradierte
Weisen erinnert, diese aber zu er-
schütternden Dissonanzen stei-
gert. Der letzte, der dritte Satz der
Komposition, beschwört ebenfalls
wieder den Geist traditioneller un-
garischer Volksmusik in Rhythmik
und Melodik, entfesselt ihn aber zu
einer fast wilden Verzweiflung.
Wobei die Grundstimmungen der
einzelnen Sätze viele Schattierun-
gen und Nuancen zeigen.

So macht diese Komposition
zum einen die Ungewissheit in po-
litisch hochsensiblen Zeiten deut-
lich, zum anderen offenbart sie in
ihrer schillernden musikalischen
Ausdrucksvielfalt das meisterhaf-
te Zusammenspiel dieses kleinen,
aus 16 Streichern bestehenden
Kammerorchesters, das von sei-
nem Konzertmeister vom Pult der
ersten Geige aus geleitet wird und
das in diesem Stück zur Hochform
aufläuft. Doch auch in den voran-
gegangen weiteren drei Stücken

des Programms macht das kleine
Orchester eine gute Figur, wobei es
vor allem den langsamen Sätzen
besonderen Reiz zu entlocken ver-
steht.

Das beginnt
schon beim Auf-
takt des Pro-
gramms, dem
viersätzigen
Notturno aus
dem Jahr 1773
von Michael
Haydn (1737 -
1805), dem jün-
geren Bruder Jo-
seph Haydns.
Dort beginnt
das Adagio can-
tabile, der zweite Satz, mit einem
Solo der Bratsche, das die Solo-
Geige zunächst wie mit einem
Echo aus der Ferne beantwortet,
später entwickelt sich ein Dialog,
dem sich das Orchester anschließt,
um dann im weiteren Verlauf den
Spieß umzudrehen: Die Geige gibt
nun den Ton an, auf den die Brat-

sche mit einer echoähnlichen Fi-
gur antwortet und so weiter.

Auch in Johann Sebastians
Bachs Konzert in d-Moll, BWV
1052, ursprünglich für Cembalo
geschrieben, diesmal am Klavier
interpretiert und mit Streichern
begleitet, dringt der zweite Satz,
das Adagio, in besondere musikali-
sche Tiefenschichten vor. Das liegt
natürlich vor allem an der Solistin,
der chinesischen Pianistin Sa
Chen, die dem Flügel einen beson-
ders leichten und schwerelosen
Klang zu entlocken versucht und
der Melodie des Soloparts Sensibi-
lität und Poesie verleiht. Virtuose
Verzierungen werden dabei ele-
gant und wie selbstverständlich in
den Erzählfluss integriert.

Das gilt auch bei Wolfgang
Amadé Mozart, der mit seinem 14.
Klavierkonzert in Es-Dur, KV 449,
in neue Ausdrucksbereiche vorsto-
ßen will. Auf Bläser, die in diesem
Stück nur ad libitum, also nicht
zwingend, einzusetzen sind, ver-
zichtet das Kammerorchester.

Dennoch erzielt es nur mit dem
kleinen Streichapparat durchaus
eindrucksvolle sinfonische Wir-
kung in den beiden schnellen Rah-
mensätzen. Zum Zentrum wird
aber auch hier der Mittelsatz, das
Andantino, das einer einfühlsa-
men Arie gleicht, vorgetragen von
der Solistin am Klavier und auch
von ihr zunächst mit Begleitakkor-
den wie auf einer Gitarre versehen,
während später das Orchester den
beredten Gesang stützt.

Wie virtuos und zugleich hoch-
sensibel Sa Chen das Klavier zum
Klingen zu bringen versteht, zeigt
sie nicht nur in den Rahmensätzen
der Konzerte von Bach und Mozart,
sondern auch in der Zugabe, der
traditionellen chinesischen Weise
„Herbstmond über einem ruhigen
See“, das artifizielle Läufe mit
feinsten Klangnuancen kombi-
niert. Ebenso hoffnungsvoll, aber
ungleich bodenständiger wirkt da
die Zugabe des Orchesters, Leo
Weiners Fuchstanz. (Foto: Johan-
nes Seifert)

Sa Chen

Mit Mundart durchs
Jahr: Texte zur
„Faschdezidd“

Lesung mit drei Autoren
in der Sonthofer

Kultur-Werkstatt

Sonthofen Die Lesungen in der Rei-
he „Mit Mundart durch’s Johr“ ge-
hören zu den beliebtesten Veran-
staltungen in der Sonthofer Kul-
tur-Werkstatt. Den Auftakt des
Reigens bildet am Donnerstag, 16.
März, um 20 Uhr die „Faschde-
zidd“.

Conny Ney aus Ofterschwang
wird bei dieser Mundartlesung un-
terstützt von Erika Lindner aus
Sonthofen und Meinrad Fink aus
Sigishofen. Bei der „Faschdezidd“
komme alles zur Sprache: Winter,
Fasnacht, Frühling und Feste, die
gefeiert werden, wenn die Welt in
Ordnung sei, erklärt Conny Ney,
die diese Veranstaltungsreihe lei-
tet. Begleitet werden die Mundart-
autoren von schwungvollen und
fröhlichen Polka- und Walzerklän-
gen des Trios Querspurig mit Ta-
mara Auffinger, Florian Übelhör
und Basti Birk.

Kartenreservierung unter der
Telefonnummer 08321/2492, In-
ternet: www.kult-werk.de (kls)
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Bekanntmachung der Stadt Sonthofen

Auf Grund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt
geändert durch Artikel 430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl.
I S. 1474) i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über gewerbeaufsicht-
liche Zuständigkeiten vom 09. Dezember 2014 (GVBl. S. 555), zuletzt
geändert durch § 1 der Verordnung vom 15. März 2022 (GVBl. S. 80),
erlässt die Stadt Sonthofen folgende Verordnung:

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen
anlässlich der Veranstaltung „Mobil ins Frühjahr, Ausstellung
zur Mobilität und Gesundheit mit verkaufsoffenem Sonntag“

am Sonntag, den 02.04.2023

Vom 08.03.2023

§ 1
Handelszweige

Die Leistungsgemeinschaft „Attraktive Stadt Sonthofen e.V. – ASS –“
veranstaltet am Sonntag, den 02.04.2023 einen Tag „Mobil ins Frühjahr,
Ausstellung zur Mobilität und Gesundheit mit verkaufsoffenem Sonntag“.
Auf Grund dieser überregionalen Veranstaltung können an diesem Tag in
Sonthofen alle Verkaufsstellen des Einzelhandels offen gehalten werden.

§ 2
Öffnungszeiten

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 12.00 bis 17.00 Uhr.

§ 3
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst den in der Anlage (Lageplan) zu dieser
Verordnung dargestellten Ortsbereich der Stadt Sonthofen.

§ 4
Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer

Zum Schutz der Beschäftigten sind die Schutzvorschriften für Arbeit-
nehmer zu beachten. Dies sind insbesondere die Bestimmungen des
§ 17 LadSchlG, des Arbeitszeitgesetzes des Manteltarifvertrages für die
Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des
Mutterschutzgesetzes.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Wer gegen § 2 und § 4 dieser Verordnung verstößt, kann nach § 24 Laden-
schlussgesetz mit einer Geldbuße bis zu 500 € belegt werden.

§ 6
Gültigkeit

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und
mit Ablauf des 02.04.2023 außer Kraft.

Sonthofen, 08.03.2023

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 54

Sonthofen, den 14. März 2023
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Bekanntmachung
der Gemeinde Burgberg i. Allgäu

zur 1. Änderung und 1. Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Streichelzoo Burgberg“

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgberg i. Allgäu hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.03.2023 den Entwurf zur 1. Änderung und 1. Erweite-
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Streichelzoo Burgberg“
mit Begründung jeweils in der Fassung vom 09.02.2023 gebilligt und für
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.
Gemäß § 13 BauGB wird die 1. Änderung und 1. Erweiterung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Streichelzoo Burgberg“ im sog.
vereinfachten Verfahren aufgestellt. Das Plangebiet liegt nordwestlich
des Hauptortes Burgberg i. Allgäu und umfasst die Grundstücke mit den
Fl.-Nrn. 1664 (Teilfläche) und 1665 (Teilfläche). Der räumliche Gel-
tungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.

Die Gemeinde hat im Jahre 2006 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Streichelzoo Burgberg“ als Satzung beschlossen. Die vorliegende Ände-
rung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dient
nunmehr der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Umsetzung einer Betriebsleiterwohnung im Bestandsgebäude sowie von
weiteren Parkplatzflächen in Richtung Süden. Hierfür ist eine Änderung
und Erweiterung der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes erforderlich.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 09.02.2023 liegt in der
Zeit vom 22.03.2023 bis 21.04.2023 im Rathaus der Gemeinde Burgberg
i. Allgäu (Grüntenstraße 2, 87545 Burgberg i. Allgäu), Erdgeschoss,
Bauamt, während der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus

(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage
geschlossen ist.)

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung
in der Fassung vom 09.02.2023 unter folgender Adresse im Internet
eingesehen werden:

http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs.

4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie der
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich (per
E-Mail: bauamt@burgberg.de), per Fax (08321/6722-22) oder posta-
lisch: Rathaus der Gemeinde Burgberg i. Allgäu, Grüntenstraße 2,
87545 Burgberg i. Allgäu) sowie mündlich abgegeben werden. Stellung-
nahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können gem. § 3
Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.

Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Burgberg i. Allgäu, den 09.03.2023

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister 53

Dienstag, 14. März 2023 | Nr. 61 |Kultur am Ort | 33

Gekennzeichneter Download (ID=VJ-iKtmkt5hwezXK_e6sAw)

http://bauamt@burgberg.de
http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal
http://www.kult-werk.de

